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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Immissionsschutzbehörde vom 01.02.2017 

 
 
Stellungnahme Abfallwirtschaft vom 17.01.2017 

 

Immissionsschutz: 
Für das gesamte Planungsgebiet  wurde eine schalltechnische Untersuchung durch das 
Ingenieurbüro Kottermair GmbH hinsichtlich Verkehrs- und Schienenlärm, Gewerbelärm 
und Sportstättenlärm erstellt.  
Entsprechend dem Grundsatz der Rücksichtnahme erfolgten zu den konfligierenden 
Nachbarnutzungen die Lärmbeurteilungen auf Grundlage der momentanen Nutzungen 
bzw. Genehmigungslagen bzw. der Verkehrsprognose. Die Empfehlungen der schalltech-
nischen Untersuchung zu den Festsetzungen bzw. die Erläuterungen wurden im Bebau-
ungsplanentwurf bzw. im Umweltbericht übernommen. 
 
Altlasten: 
Die Anmerkung zu möglichen Blindgängern und zur erforderlichen Freimessung wurde im 
Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 
 
 
 
 
Abfallwirtschaft: 
Für die Stichstraße südwestlich der Lemberger Straße (Bauparzellen 27 und 28) ist keine 
Anfahrt durch die Baugrundstücke vorgesehen. An der Breslauer Straße ist deshalb direkt 
am Gehweg eine öffentliche Fläche zum Abstellen der Müllbehälter am Abholtag vorgese-
hen (blaue Fläche M).  
 
Nach Auskunft des Tiefbauamtes dürfen die Müllbehälter der Geschosswohnungsbauten 
Ecke Claudiweg / Breslauer Straße am Abholtag  auf den Straßenbegleitgrünsteifen am 
Claudiweg abgestellt werden, falls erforderlich auch mit Ausbildung einer Abstellfläche. 
Nicht zugelassen wird das dauerhafte Abstellen evtl. einschließlich der  Errichtung von 
Müllhäuschen auf der öffentlichen Straßenbegleitgrünfläche.  
 
Im Bebauungsplanentwurf wird bei den Hinweisen Nr. 15 auf diesen Sachverhalt hinge-
wiesen. 
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Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Wasserrecht vom 13.01.2017 

 
 
 
Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt vom 01.02.2017  

 

Wasserrecht: 
Im Bebauungsplanentwurf wird auf die zwingende Festsetzung zur Begrünung von Dach-
flächen verzichtet. Die Dies wird durch folgende Sachverhalte begründet: 

- Der Grad der Bodenversiegelung, d h. das Verhältnis zwischen offenem Boden und 
Überdeckung durch bauliche Anlagen wird durch die GRZ festgelegt. Diese orientiert 
bzw. unterschreitet die Obergrenze des § 17 BauNVO, welche als städtbaulich ver-
tretbar gilt. Für die heute üblichen kleinen Grundstückszuschnitte im WA ist sie Fest-
legung der maximal zulässigen GRZ von 0,4 für eine realistische Nutzung unumgäng-
lich. 

-Durch die Umsetzung des Wasserrechtsverfahren zur Einleitung des Oberflächenwas-
sers in den Krumbach mit ausreichend dimensionierten Regenrückhaltebecken ist ei-
ne Rückhaltung vor Ort durch Dachbegrünung, teilversiegelten Bodenbelägen und  
Versickerung nicht mehr zwingend erforderlich. Festsetzungen dazu führen für den 
Bauherrn zu Einschränkungen seiner grundgesetzrechtlichen Baufreiheit, mitunter 
auch mit einer Kostenmehrung (z. B. Dachbegrünung auf Garagen). Den Belangen 
der Wirtschaftlichkeit wird Vorrang eingeräumt, insbesondere vor dem Hintergrund der 
zukünftig ordnungsgemäßen zentralen Regenrückhaltung. Die aus ökologischer Sicht 
zu begrüßenden Maßnahmen zur Verzögerung des Regenwasserabflusses und zur 
Versickerung sind in den Empfehlungen des Bebauungsplanentwurfes aufgenommen 
(Nr. 19). 

 
 
 

Wasserwirtschaftsamt:  
Die Aussage zur des WWA zur Einleitung des Wasserrechtsverfahrens wird zur Kenntnis 
gegeben 
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Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt vom 19.03.2014 

 

Der Hinweis für das GE/E auf die Entwässerungssatzung und die wasserrechtliche Er-
laubnis nach § 58 WHG wurde aufgenommen (Nr. 22) 
 
 
Altlasten: 
In der Festsetzung Nr. 10.3 ist wegen des angesprochenen Restrisikos eine Festsetzung 
zum Aufbringen von unbelasteten Bodenmaterial festgesetzt. Diese Festsetzung erfolgte 
bereits im rechtskräftigen Bebauungsplan „Bergsteig Mitte“ (Nr. 15) für die damals vorge-
sehenen Neubauflächen und wird nun, da für alle Flächen im Geltungsbereich eine neue 
Bebauung vorgesehen ist, auf den gesamten Geltungsbereich ausgedehnt. 
 
Zusätzlich wird auf das angesprochen Restrisiko von Bodenverunreinigungen hingewiesen 
(Nr. 23). 
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Stellungnahme Naturschutz vom 06.02.2017 

Stellungnahme Tiefbauamt vom 03.02.2017 

 

 

 
Naturschutz: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis gegeben. Planungskonzeption des Bebauusngspla-
nentwurfes ist, die gerüstbildende Eingrünung des Baugebiets durch Erhalt und Neupflan-
zung auf öffentlichen Flächen (Straßenbegleitgrün, öffentlichen Grünflächen) zu sichern, 
einschließlich einer ordnungsgemäßen Pflege. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiefbauamt: 
Alle Anregungen und Empfehlungen wurden im Bebauungsplanentwurf eingearbeitet 
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Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen  

Stellungnahme Stadtheimatpflegerin vom 09.02.2017 

 

Denkmalgeschützte Baracken: 
Die beiden denkmalgeschützten Baracken Breslauer Straße Hs.-Nrn. 9 - 13 und 15 sind 
nach § 9 Abs. 6 BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen (Nr. 9.1). 
Die östliche Baracke mit Kirchennutzung (Hs.–Nr. 15) ist außerhalb des Geltungsberei-
ches und es erfolgt keine Festsetzung für dieses Bauwerk. 
Für die westliche Baracke (Hs.-Nr. 9- 13) wurde im Stadtrat am 30.09.2013 beschlossen, 
dass diese abgerissen werden kann. Dies ist aber momentan denkmalrechtlich nicht zu-
lässig. Im Bebauungsplan wurde deshalb nach § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt (Nr. 9.2), 
dass die Errichtung des im Bebauungsplanentwurfes festgesetzten Wohnhauses solange 
unzulässig ist, bis eine Erlaubnis zur Beseitigung nach dem Denkmalschutzgesetz erlas-
sen worden ist. Der Vollzug des vom Stadtrat zugestimmten Abbruchs und der Errichtung 
eines neuen Wohngebäudes korreliert also mit der Erlaubnis zum Abbruch durch die 
Denkmalschutzbehörde.  
 
 
„Polizeibau“ 
Die neue Planung sieht an der Stelle des sog. „Polizeibaus“ eine Verbindungsstraße zur 
Erschließung von Einzelhäusern und zur rückseitigen Erschließung des Seniorenzentrums 
vor. Die Straße ist nur verwirklichbar, wenn das bestehende Gebäude abgerissen wird. 
 
Entsprechend der Stellungnahme der Regierung vom 11.12.2013 ist die Sanierung des 
„Polizeibaus“ nicht förderfähig, da er eine erheblich defizitäre Bausubstanz aufweist und 
dies sehr hohe Kosten verursachen würde. Außerdem würde die Sanierung den Erhal-
tungsgrund, nämlich ein für den Bergsteig identitätsstiftendes Gebäude zu erhalten, nicht 
erfüllen (neue Fassadenhülle nach Wärmeschutzmaßnahmen einschließlich der  Beseiti-
gung des identitätsstiftenden Friedensengel über der Durchfahrt). Nach Meinung der Re-
gierung wäre damals ein Neubau an derselben Stelle mit ähnlicher Kubatur, einer ggf. 
„übernommenen“ Durchfahrt und einen übertragenen Friedensengelmosaik ebenso identi-
tätsstiftend gewesen. Hohes Gewicht hat aber der Erhalt des sogenannten Polizeiblocks 
und aller sonstigen Gebäudezeilen im direkten Umfeld, da der Polizeiblock sonst seiner 
städtebaulichen Identität beraubt wird. Durch den Abriss des Rundbaus wurde diesem 
Gesamtensemble das prägnanteste Element genommen. Ein Erhalt wird deshalb –auch 
aus wirtschaftlichen Gründen- nicht weiter verfolgt. 
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Stellungnahme Liegenschaftsamt vom 09.02.2017 

 
 
 

 
Liegenschaftsamt: 
Grunderwerbspläne sollten erst nach Planreife, d. h. nach Satzungsbeschluss erstellt wer-
den. Es wird um die spätere Anforderung entsprechender Pläne durch das Liegenschafts-
amt gebeten. 
 
Im Vorfeld erfolgte mit dem Liegenschaftsamt eine Abstimmung. Im Bebauungsplanent-
wurf ist deshalb eine Teilfläche als GE/E festgesetzt. Diese entspricht in der Größe einer 
für die Stadt erforderlichen Tauschfläche des Nachbarn. Der Rest des Grundstücks ist 
nach wie vor sinnvollerweise für öffentliche Parkplätze reserviert.  
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Stellungnahme Bund Naturschutz vom 29.01.2017 

 
 
Orientierung der Satteldächer: 
Die festgesetzten Satteldächer sind entsprechend dem vor-
handenen und ergänzenden Straßensystem in Südwest- und 
Südostrichtung ausgerichtet und zur Nutzung von Photovolta-
ik geeignet. Zur Erhaltung einer einheitlichen Straßenbildes, 
sind die Gebäude trauständig zur festgesetzt. Eine willkürli-
che Drehung der Firstrichtung wurde dieser Konzeption zuwi-
derlaufen.  
 
Dachbegrünung der Nebengebäude: 
Es wird auf die Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme 
Wasserrecht (Seite 2) verwiesen. 

Zentraler Gehölzbestand: 
Der zentral gelegene Gehölzbestand zwischen Rosenthalstraße und Breslauer Straße ist 
in der Stadtbiotopkartierung aufgenommen und weist Beeinträchtigungen durch Müllabla-
gerungen auf. Im Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde wird ein Teilerhalt des Be-
standes, so wie ihn der rechtskräftige Bebauungsplan „Bergsteig Mitte“ vorsieht, nicht wei-
ter verfolgt und stattdessen als Ersatz eine öffentlich zugängliche Obstwiese festgesetzt. 
Das hat folgende Gründe: 
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist ein Erhalt der Struktur in einer Breite von grade noch 
8 m vorgesehen. Dieser Streifen liegt auch noch entlang des damals von der Heeresmuni-
tionsanstalt angelegten Grabens mit Munitionsbunker. Der nördlich festgesetzte Gehweg 
an der Böschungskante würde bei Verwirklichung den auf 8 m Breite reduzierten Gehölz-
bestand durch tiefbautechnische Maßnahmen (Beschädigung durch Baumaschinen, Ver-
dichtungen und Überschüttungen des Wurzelbereiches) zudem massiv schädigen. Der 
Bebauungsplanentwurf sieht nun als Ersatz für die rechtlich festgesetzten Gehölzstreifen 
die Neuanlage einer öffentlich zugänglichen Obstwiese mit einer Breite von einer18m – 20 
m vor. Die Anlage soll von der Stadt Amberg betreut und unter landschaftsökologischen 
Gesichtspunkten angelegt und gepflegt werden (Hochstämme mit entsprechender Sorten-
auswahl, extensive Grünlandbewirtschaftung auf magerem Bodensubstrat). 
 
Zukünftige Einwohnerzahl: 
Das neue Baugebiet weist hinsichtlich der Wohnbebauung eine Abnahme der Verdichtung 
vom vorhandenen Geschosswohnungsbau an der Breslauer Straße und an der Rosent-
halstraße zur freien Landschaft bzw. zur Kleingartenanlage. Dabei ist eine Seniorenwohn-
anlage für betreutes Wohnen und Tagesstätte, Geschosswohnungsbau und Doppel- Ein-
zel und Reihenhausbebauung vorgesehen. Durch dieses Spektrum an verdichteter und 
weniger verdichteter Bauweisen kann verschiedenen Bevölkerungsgruppen Wohnraum 
zur Verfügung gestellt werden. Die Anzahl an bisherigen Geschosswohnungsbauten ent-
spricht nicht mehr des seit Jahren verfolgten städtebauliche Ziel, das Bergteigviertel einer 
neuen Entwicklung zuzuführen. Das Nutzungskonzept ist Ergebnis dieser Umstrukturie-
rung des Bergsteigviertels. 
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Stellungnahme Gemeinde Kümmersbruck vom 08.02.2017 
Durch die geplante Überarbeitung der Entwässerung mit Ein-
leitung in den Krumbach darf es zu keiner Verschlechterung 
der Hochwassersituation im Bereich des Krumbaches kom-
men. 
 
 
Stellungnahme Behindertenbeauftragter der Stadt Amberg 
vom 24.01.2017 
Die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen sind zu 
berücksichtigen, besonders bei Gehwegen, Übergängen, 
Haltestellen usw. DIN 18040 ist zu beachten! 
 
 
Stellungnahme Feuerwehr vom 18.01.2017 
Wir weisen darauf hin, dass bei Gebäuden E + 2 die Brüs-
tungshöhe bei anzuleiternden Fenster nicht mehr als 8 m 
betragen darf (Art. 31 BayBO). Die Löschwasserversorgung 
ist nach DVGW zu bemessen. Die Anzahl sowie Art der Hyd-
ranten im beplanten Bereich sind mit der Brandschutzdienst-
stelle abzustimmen. 
 
 

Durch die Dimensionierung der Rückhaltebecken ist dies gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
Im Bebauungsplanentwurf wurden die Bushaltestellen soll, dass das sie behindertenge-
recht ausgebaut werden können. Die Gehwegbreiten, insbesondere beim Seniorenzent-
rum sind für Senioren und Behinderte ausreichend dimensionierte.  
 
 
 
 
Die Anforderungen des abwehrenden Brandschutzes sind in Objektplanung der Gebäude 
bzw. in der Ausführungsplanung der Erschließungsanlagen zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme Stadtwerke Amberg vom 17.01.2017 

 

Strom: 
Die Kabelverteiler sind bei der Ausführungsplanung der Erschließungsanlagen zu berück-
sichtigen. Die Verkehrsanlagen sind angemessen dimensioniert. 
 
Wärmversorgung. 
Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Fernwärmeversorgung ist nicht Aufgabe der Bauleit-
planung. 
 

 
 
 


